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Rechtssatznummer

5

Entscheidungsdatum

26.09.2018

Norm

ÄrzteG 1998 §54 Abs1

ÄrzteG 1998 §54 Abs2

ÄrzteG 1998 §136 Abs1 Z2

Rechtssatz

§ 54 Abs 2 Z 4 ÄrzteG berechtigt den Arzt bei Vorliegen der normierten Voraussetzungen ein Berufsgeheimnis zu

o enbaren. Die O enbarung eines Geheimnisses nach dieser Bestimmung darf nur dann erfolgen, wenn dies im

Einzelfall unbedingt erforderlich ist. Die O enbarung – zu der der Arzt bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen

berechtigt, nicht aber verp ichtet ist – darf somit nur ultima ratio sein, wobei sich die Angaben des Arztes auf das

Notwendigste zu beschränken haben.
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